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Verfügung über die Einsetzung der Eidgenössischen Qualitätskommission

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel 586 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 18.03.19941 über die
Krankenversicherung (KVG) und auf Artikel 8e der Regierungs- und Verwal-
tungsorganisationsverordnung vom 25. November 19982 (RVOV),

verfügt:

1 . Einsetzung
Der Bundesrat setzt ausserparlamentarische Kommissionen durch Verfügung ein
(Art. 57c Abs. 2 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März
19973; RVOG und Art. 8e Abs. 1 RVOV).

Es wird per 1. April 2021 die Eidgenössische Qualitätskommission (EQK) einge-
setzt
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2. Notwendigkeit
Die Änderung vom 21. Juni 2019 des KVG zur Stärkung von Qualität und Wirt-
schaftlichkeit sieht vor, dass der Bundesrat im Bereich der Qualitätsentwicklung
im KVG eine strategische Steuerung sicherstellt. Er legt nach Anhörung der inte-
ressierten Organisationen jeweils für vier Jahre die Ziele im Hinblick auf die Si-
cherung und Förderung der Qualität der Leistungen fest (Art. 58 KVG). Zur Ver-
wirklichung dieser Ziele setzt der Bundesrat eine ausserparlamentarische Kom-
mission ein (Eidgenössische Qualitätskommission) und ernennt deren Mitglieder.
Die Eidgenössische Qualitätskommission (EQK) hat damit in Bezug auf die Stär-
kung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leistungen eine zentrale Rolle inne
(Art. 586 Abs. 1 KVG). Die Tätigkeit der EQK erfordert von ihren Mitgliedern
ein sehr hohes und spezifisches Expertenwissen. Verlangt wird von den Mitglie-
dern, dass sie über ein Wissen verfügen, das nur durch langjährige Tätigkeit und
nicht kurzfristig erworben werden kann. Dieses besondere Fachwissen im Be-
reich der Qualität ist in der Bundesverwaltung nicht vorhanden.

3. Aufgaben
Die EQK ist für die Umsetzung und die Realisierung der vom Bundesrat festge-
legten Jahres- und Vierjahresziele verantwortlich (Art. 58b Abs. 1 KVG). Ihre
Aufgaben und Kompetenzen sind in Artikel 58c KVG beschrieben. Unter ande-
rem berät sie die in die Qualitätsentwicklung involvierten Akteure hinsichtlich
der Koordination, namentlich den Bundesrat, die Kantone, die Leistungserbringer
und die Versicherer (Art. 58c Abs. 1 Bst. a KVG). Weiter kann sie besonders

kompetente Dritte mit verschiedenen Aktivitäten zur Qualitätsentwicklung beauf-
tragen. Beispielsweise kann sie Dritte mit der DurchfÜhrung nationaler Pro-
gramme zur Qualitätsentwicklung (Art. 58c Abs. 1 Bst. f KVG) oder mit der Ent-
wicklung neuer und der Weiterentwicklung bestehender Qualitätsindikatoren
(Art. 58c Abs. 1 Bst. b KVG) betrauen. Sie kann auch nationale und regionale

Projekte zur Qualitätsentwicklung unterstützen (Art. 58c Abs. 1 Bst. g KVG).
Die EQK entschädigt die Dritten, indem sie ihnen Abgeltungen bzw. Finanzhil-
fen gewährt (Art. 58c7 und 58e KVG).

4. Mitgliederzahl
Die EQK besteht aus 15 Mitgliedern. Vier Personen vertreten die Leistungser-
bringer, davon soll mindestens je eine Person die Spitäler, eine die Ärzteschaft
sowie eine die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner vertreten, weil die Inter-
disziplinarität bei der Patientenbetreuung von entscheidender Bedeutung ist. Da-
neben vertreten je zwei Personen die Kantone und die Versicherer und zwei Per-
sonen die Versicherten und die Patientenorganisationen. Schliesslich ist noch ein
hoher Anteil an Vertretern der Wissenschaft vorgesehen (fünf Fachpersonen)



(Art. 77a Abs. 2 der Verordnung über die Krankenversicherung vom 27. Juni
19954; KVV). Diese Anzahl von Mitgliedern ist notwendig, um die Methodik
und Systematisierung der Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen sicherzu-
stellen. Die Kommissionsmitglieder müssen daher für ihre Tätigkeit über eine
grosse Fachkompetenz im Bereich der Qualität der Leistungserbringung, ein
grosses Wissen im Qualitätsmanagement sowie über gute Kenntnisse des schwei-

zerischen Gesundheits- und Sozialversicherungssystems verfügen (Art. 77a Abs.
3 KVV)

5. Organisation
Die EQK ist eine Behördenkommission mit Entscheidungsbefugnissen nach Adi-
kel 8a Absatz 3 RVOV. Sie wird dem Eidgenössischen Departement des Innern
(EDI) zugeordnet. Das Kommissionssekretariat wird administrativ dem Bundes-
amt fÜr Gesundheit (BAG) angegliedert, um vorhandene Synergien zu nutzen.
Fachlich ist das Sekretariat dem Präsidium der EQK unterstellt (Art. lla Abs. 5
KVV). Der Bundesrat ernennt die Mitglieder und das Präsidium der EQK ad per-
sc)nam (Art. 58b Abs. 1 KVG und Art. 77a Abs. 1 KVV).

Die EQK erlässt ein Geschäftsreglement (Art. Sgb Abs. 3 KVG). Darin regelt sie
namentlich ihre Organisation und das Verfahren fÜr ihre Entscheidungen. Das
Geschäftsreglement bedarf der Genehmigung des EDI .

6. Berichterstattung und Information der Öffentlichkeit
Die EQK erstattet dem Bundesrat jährlich Bericht über ihre Tätigkeit (Art. lla
Abs. 6 KVV). Sie veröffentlicht ihre Beschlüsse in geeigneter Form (Art. 586
Abs. 5 KVG). Im Weiteren veröffentlicht sie auch ihre Reglemente und Berichte
sowie jene Dokumente, die mit ihr gemäss Artikel 58c KVG zugewiesenen Auf-
gaben zusammenhängen (Art. lla Abs. 7 KVV).

7. Schweigepflicht
Die Mitglieder der EQK sind zur Wahrung des Amtsgeheimnisses verpflichtet.
Sie machen sich strafbar, wenn sie ohne Ermächtigung Geheimnisse preisgeben,
die sie in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der EQK erfahren haben (Art. 320 des
Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 19375; StGB).

Gemäss Artikel 33 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20006 über den Allge-
meinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) haben Personen, die an der
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Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung
der Sozialversicherungsgesetze beteiligt sind, gegenüber Dritten Verschwiegen-
heit zu bewahren.

8. Finanzielle Rahmenbedingungen
Die Finanzierung der Kosten für die Aufgaben und den Betrieb der EQK wird zu
je einem Drittel vom Bund, von den Kantonen und von den Versicherern getra-
gen (Art. 58/Abs. 1 KVG). Zudem werden jene finanziellen Mittel, die aus Bus-
sen und Sanktionen eines kantonalen Schiedsgerichts wegen Nichteinhaltung der
Qualitätsanforderungen nach den Artikeln 58a und 58h KVG stammen, ebenfalls

für die Finanzierung der Kosten der Qualitätsentwicklung (Art. 59 Abs. 4 KVG
sowie Art. llj Abs. 1 KVV) eingesetzt.

9. Entschädigungskategorie
Die EQK ist nach Artikel 8/2 Absatz 1 Buchstabe a und Anhang 2 RVOV der
Entschädigungskategorie G3 zugeordnet.

10. Auskunftsrecht der EQK gegenüber der Verwaltung
Die Verwaltung stellt der EQK die Informationen zur Verfügung, welche sie zur
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.

Bern, 24. Februar 2021

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates:

Der Bundespräsident Der Bundeskanzler

Guy Parmelin Walter Thurnherr


